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COVID-19 Schutz- und Hygienekonzept 
für die Durchführung von Bahnrennen 

auf der Radrennbahn Augsburg 
 
Für die Durchführung von Bahnrennen auf der Radrennbahn Augsburg wurde ein Schutz- und 
Hygienekonzept erstellt, dass sich an folgenden Vorgaben orientiert: 
 

• Sechzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (16. BayIfSMV)  
• Die zehn Leitplanken des DOSB / Die Zusatz-Leitplanken des DOSB (Halle) 
• Handlungsempfehlungen des BLSV 
• Rahmenhygienekonzept Sport 
• Übergangsregeln für die Disziplin Bahnradsport/Straßenradsport des BDR 

 
Das Schutz- und Hygienekonzept wird gut sichtbar im Innenbereich ausgehängt. Außerdem wird es 
vorab auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Allgemeines 

• Mit der Zufahrt zum Vereinsgelände verpflichten sich alle Personen, die die Veranstaltung 
besuchen, zur Einhaltung der aufgeführten Regeln. Bei Missachtung der Vorschriften wird 
konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht.  

• Die allgemein geltenden Hygienevorschriften sind unter allen Umständen einzuhalten. 
• Ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen anwesenden Personen muss bei Aufenthalt auf 

dem Vereinsgelände eingehalten werden. Körperkontakt ist in allen Bereichen zu vermeiden. 
• Für alle nicht im Wettkampf befindlichen Personen besteht FFP2-Maskenpflicht. 
• Im Eingangsbereich, bei den Toiletten und im Innenraum der Bahn sind stationäre Spender für 

Handdesinfektion installiert. Mobile Spender werden nach Bedarf verteilt.  
• Es wird empfohlen, sich beim Betreten der Halle die Hände zu desinfizieren. 
• Türen und Tore werden wo möglich offengelassen, um Berührungen zu minimieren und eine 

kontinuierliche Zufuhr von Außenluft zu gewährleisten.  

Zutrittsbeschränkungen: 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen die Sportanlage nicht betreten. Gleiches gilt für 
Personen mit positiv auf Covid-19 getesteten Patienten im näheren Umfeld. Wird eine Person, die in 
den vergangenen zwei Wochen die Veranstaltung besucht hat, positiv auf Covid-19 getestet, informiert 
sie unverzüglich den Veranstalter. 

• Für Zuschauer ist ein gültiger 2G Nachweis erforderlich. Bitte den entsprechenden Nachweis 
mitbringen und beim Betreten der Bahn unaufgefordert bei der Eingangskontrolle vorzeigen.  

• Teilnehmer, Trainer/Betreuer und Helfer benötigen einen 3G Nachweis. Selbsttests vor Ort 
sind nicht möglich! Schüler, die regelmäßigen Schul-Testungen unterliegen, müssen keinen 
Nachweis erbringen. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2022-210/
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/20210514_Leitplanken_2021.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/13052020_Leitplanken_Halle_BW.pdf
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/06/Handlungsempfehlungen.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-401/
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/UEbergangsregeln_Bahnradsport_Strassensport_.pdf

